
und selbst in solchen Fällen hat die politische Justiz 
durch ihre „Auslegung“ der Gesetze wiederholt deren 
Wortlaut auf den Kopf gestellt. Aber diese Maßnahmen 
sollen auch „je nach der Entwicklung des Falles ge
ändert werden dürfen“-9, d. h. den jeweiligen kon
kreten Bedürfnissen angepaßt werden.

Angeblich stärkerer Schutz der Rechte des Beschuldigten 
— Verschleierung der Klassenfunktion der Bonner Justiz
Die hier betrachteten Bestimmungen lassen deutlich 
werden, daß der terroristische Inhalt in einer Form 
verborgen werden soll, die vor allem auf die Befangen
heit vieler westdeutscher Bürger in den Parolen von 
einer angeblich klassenneutralen, „unabhängigen“ Ge
richtsbarkeit spekuliert.
Als eine beabsichtigte Verstärkung des „rechtsstaat
lichen“ Schleiers um den terroristischen Kern der „klei
nen Strafprozeßreform“ müs'sen auch eine Reihe ihrer 
Bestimmungen charakterisiert werden, die vorgeblich 
dem verstärkten Schutz des Angeschuldigten, Beschul
digten bzw. Angeklagten dienen. Derartige Bestimmun
gen wurden von der Bonn hörigen Presse von Anfang 
an in den Vordergrund gestellt. Schlagzeilen wie 
„Bremsen für den Staatsanwalt“, „Mehr Rechte dem 
Angeklagten“ oder „Besserer Schutz für Beschuldigte“30 
lenkten vom Wesen der Sache ab. Die Herausstellung 
von angeblichen Rechten des verfolgten Bürgers be
zweckt, die durch die terroristische Praxis der Bonner 
Justiz arg lädierte Fassade einer die demokratischen 
Rechte und Freiheiten der Bürger achtenden und 
schützenden „Rechtsstaatlichkeit“ neu aufzupolieren. 
Der Regierungsentwurf versucht z. B., in einem Ge
strüpp von insgesamt 23 neu formulierten Paragraphen 
und drei weiteren, kleineren Gesetzesänderungen den 
Eindruck hervorzurufen, als solle die Anordnung bzw. 
Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft künftig an 
strengere Voraussetzungen geknüpft werden als bisher. 
K ü h 1 i g 31 hat bereits vor zwei Jahren nachgewiesen, 
daß die neuen Bestimmungen in jedem Falle eine Fort
setzung der bisherigen Formen des Terrors gegen die 
Friedenskräfte wie der Begünstigung von Kriegsver
brechern und reaktionärer krimineller Elemente ge
währleisten.
Nicht anders ist es dem Wesen der Sache nach bei den 
Bestimmungen über die Verteidigung (Art. 3 des Re
gierungsentwurfs). So werden die Fälle der „notwen
digen Verteidigung“ erweitert. Künftig soll gemäß § 140 
StFO über die bisherige Regelung hinaus ein Verteidi
ger z. B. schon dann mitwirken, wenn die Hauptver
handlung vor dem Landgericht stattfindet, wenn eine 
Tat in Frage kommt, die nicht nur wegen Rückfalls 
ein Verbrechen ist, wenn der Beschuldigte sich min
destens drei Monate in derselben oder in einer anderen 
Sache in Untersuchungshaft oder auf Grund behörd
licher Anordnung in einer Heil- oder Pflegeanstalt 
befunden hat und nicht mindestens zwei Wochen" vor 
Beginn der Hauptverhandlung aus der Untersuchungs
haft oder der Heil- oder Pflegeanstalt entlassen wird. 
Für die Verteidigung in politischen Strafsachen sind 
diese Neuregelungen ohne Bedeutung. Seit Jahren wird 
durch Beamte der sog. Verfassungsschutzämter und der 
politischen Polizei die Bespitzelung der Rechtsanwälte, 
die Gegner der Bonner Politik verteidigen, verstärkt. 
In einer Vielzahl von Fällen beschneiden die politischen 
Sonderrichter das Recht auf Verteidigung und diskrimi
nieren den Verteidiger, indem sie gern. § 148 Abs. 3 
StPO anordnen, daß Unterredungen des Angeklagten 
mit ihm in Gegenwart des Richters oder in Gegenwart 
eines beauftragten oder ersuchten Richters stattzufinden

29 Ebenda.
3° „Die Welt“ vom 14. Juni 1960, „Frankfurter Rundschau“ 
vom 5. Juli 1960 und vom 22. Oktober 1960.
31 Vgl. Kühlig, NJ 1960 S. 468.

haben. Auf der 7. Arbeitstagung des erweiterten 
Initiativ-Aussehusses für die Amnestie und der Ver
teidiger in politischen Strafsachen am 11./12. November 
1961 in Frankfurt am Main zitierte Rechtsanwalt 
N ö 1 k e (Hannover) aus einem Urteil des Landgerichts 
Lüneburg, wonach dem Angeklagten zum Vorwurf ge
macht worden ist, daß er sich nicht um einen politisch 
als neutral bekannten Verteidiger bemüht, sondern 
statt dessen ihn als Anwalt gewählt habe32. Und Rechts
anwalt H a n n o v e r  (Bremen) schrieb in einer Bro
schüre: „Lediglich der in politischen Strafverfahren 
tätig werdende Verteidiger muß sich darauf gefaßt 
machen, mit seinem Mandanten über einen Kamm ge
schoren zu werden“33. Nach der antikommunistischen 
Konzeption der Gesinnungsrichter wird der Verteidiger 
in politischen Prozessen genauso als „Staatsfeind“ an
gesehen wie der angeklagte Gegner der Bonner Politik, 
dessen Rechtsschutz er übernommen hat. Am krassesten 
ist das Vorgehen .gegen Rechtsanwalt Prof. Dr. K a u 1, 
der im Widerspruch zur Bundesrechtsanwaltsordnung 
vom 1. Oktober 1959 in mehreren Verfahren durch Ge
richtsbeschluß von der Verteidigung ausgeschlossen 
wurde, wobei in der .Begründung dieser Beschlüsse 
auf die Gesinnung und die allgemeine politische Tätig
keit von Prof. Kaul hingewiesen wurde. Alle diese 
antidemokratischen Praktiken würden durch die vor
gesehene Neuregelung nicht beseitigt werden.

Auch die im Art. 7 des Regierungsentwurfs vorgesehene 
Regelung, nach der das Gericht in seinem Eröffnungs
beschluß nicht mehr feststellen soll, ob der Angeklagte 
der Tat hinreichend verdächtig ist, sondern lediglich 
über die Zulassung oder Nichtzulassung der Anklage 
zur Hauptverhandlung befindet, bringt keine tatsäch
liche Besserstellung des Beschuldigten. Durch diese 
Neuregelung soll in Korruptionsprozessen verhindert 
werden, daß sich das Gericht im Eröffnungsbeschluß 
vor vornherein festlegt, daß es den Angeklagten hin
reichend für verdächtig ansieht, die ihm zur Last ge
legte Tat begangen zu haben. Für die Gesinnungs
prozesse hingegen ist diese Gesetzesänderung ohne 
Bedeutung, weil die Sonderstrafkammern ohnedies die 
Anklagekonzeption übernehmen, wie sie durch die 
Musterurteile des politischen Strafsenats des Bundes
gerichtshofs festgelegt ist.

Das trifft auch für das vorgesehene „Schlußgehör durch 
die Staatsanwaltschaft“ (Art. 2 des Regierungsentwurfs) 
zu. Gemäß § 169 b Abs. 1 StPO soll die Staatsanwalt
schaft künftig verpflichtet sein, vor Erhebung der 
öffentlichen Klage durch Einreichung einer Anklage
schrift bei dem Landgericht oder einem Gericht höherer 
Ordnung den Beschuldigten — wenn dieser es be
antragt — zu dem Ergebnis der Ermittlungen zu hören. 
Durch diese Bestimmung sollen die Rechtsanwälte in 
Korruptionsprozessen sowie die Verteidiger von Kriegs
verbrechern die Möglichkeit bekommen, hinter den 
Kulissen auf den Inhalt der Anklageschrift einzuwirken 
bzw. die Erhebung der öffentlichen Anklage überhaupt 
zu verhindern. Man kann — ohne weiteres Einzelheiten 
anzuführen — zusammenfassend feststellen, daß die 
angeblich eine „Besserstellung“ des verfolgten Bürgers 
bezweckenden Bestimmungen in Wirklichkeit nichts 
anderes sind als eine direkte Täuschung, zu der sich 
die Bonner Regierung angesichts der zunehmenden 
Unzufriedenheit breitester Kreise der westdeutschen 
Öffentlichkeit über die Terror- und Willkürpraxis der 
Bonner Klassenjustiz gezwungen sah. Die Bestimmun
gen sind in keiner Weise geeignet, am Wesen der west
deutschen Rechtsprechung selbst etwas zu ändern.

32 vgl. Pfannenschwarz, „Politische Amnestie in Westdeutsch
land überfällig“ NJ 1962 S. 125 f.
33 Hannover, Politische Diffamierung der Opposition, Verlag 
Pläne, Dortmund-Barop 1962, S. 22 f.
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